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Zum Titelbild

2012 werden die Auflagen für Modernisierun-
gen weiter verschärft – so will es die Europäische 
Union. Eigentümer von Altbauten sollten Förde-
rungen nutzen, solange staatliche Gelder fließen. 
Die nächste Energiespar-Runde des Gesetzgebers 
kommt bestimmt, darauf können sich Immobilien-
besitzer und auch Mieter jetzt schon einstellen. 
Vor zwei Jahren brachte die Energieeinsparver-
ordnung Immobilieneigentümern den Energie-
ausweis ins Haus. Die Anforderungen an die 
energetische Modernisierung von Altbauten 
verschärften sich um 30 %. In diesem Jahr gönnt 
der Gesetzgeber Eigentümern weitgehend eine 
Atempause, 2012 jedoch fordert die EU voraus-
sichtlich die Übertragung neuer Auflagen in deut-
sches Recht.
Auch in diesem Heft finden Sie wieder viele Beiträge zu Förderprogrammen, Anforde-
rungen und Ansprechpartnern.	 Foto: BHW Bausparkasse

Unterlassene Dämmung

Die Mieter der Wohnung im Ober-
geschoss verlangten Schadens-
ersatz für erhöhte Heizkosten 
ihrer Gasetagenheizung, da die 
Vermieterin die oberste Ge-
schossdecke entgegen der EnEV 
nicht gedämmt habe. Der Fall lan-
dete vor dem Landgericht Berlin.

Foto: djd/Hock

Nutzungsentgelte

Die Nutzung von Gara-
genstandflächen ist ein 

typischer Fall auf dem 
Gebiet der neuen Bundes-

länder, für den noch die 
Regelungen des Schuld-

rechtsanpassungsgesetzes 
maßgebend sind, wenn der 
Nutzer einer Garage diese 
auf eigene Kosten, jedoch 

auf fremdem Grund und 
Boden errichtet hat. Für die in Anspruch genommene Fläche hat er, sofern 
der Nutzungsvertrag vor dem 3. Oktober 1990 zustande gekommen ist, als 
Maximalwert das ortsübliche Entgelt nach der Nutzungsentgeltverordnung 
zu entrichten. Welche Marktspreizungen feststellbar sind, welche Faktoren 

die Preisbildung beeinflussen, welche umlagefähigen Betriebskosten ent-
stehen – Dipl.-Volkswirt Walter Finger,  u. a. Mitglied des Fachgremiums für 

die Bewertung von bebauten und unbebauten Grundstücken der IHK Berlin, 
Potsdam, Cottbus und Frankfurt (Oder), hat die Entwicklung analysiert. 

Foto: Archiv
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